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Ritter Schorsch sticht zu

und vierTeufcli

Leute, die ihr Etablissement jedes Jahr fasnächtlich dekorieren müssen,

haben es nicht leicht. Es kann ja nicht immer «Capri» sein, und auch

die «Försterliesel», die «Mühle im Schwarzwald», «Paris o lala» und

«Jubel, Trubel, Heiterkeit» haben mit mäßiger Wirkung ihre Dienste

schon getan, während die liebe Konkurrenz sich mit dem «Ballett für
anspruchsvolle Männer», dem «Nixencoctail» und der «Sex-Olympiade»

versuchte. Auch die animierende Aktualität hat schließlich, selbst bei

ausschweifender Phantasie, ihre Grenzen. Dennoch muß alle Jahre

etwas her, man hat schließlich ein Imitsch zu verteidigen.

War es aber wirklich unvermeidlich, daß ein provinzieller Raffke und

Hohlkopf im Lande Teils auf den Gedanken verfiel, sich vom «Hexenprozeß»

vor dem zürcherischen Geschworenengericht inspirieren zu

lassen und als Fasnachtsmotto «Die Teufelsaustreiber von Ringwil»

zu wählen? - «Kostümierte Bedienung. Es laden freundlich ein:

Familie X und vier Teufeli.» Der Reporter einer Tageszeitung,

der die einschlägige Wirtsstube aufsuchte, fand dort ein bemaltes

Kartonhaus mit den folgenden Aufschriften: «Kohler + Stocker AG,

Folterinsditut + Prügelei AG» - «Teraphie: Prügelung Fr. 150000.

Volterung mit rötlichem ausgang Fr. 270000.» - «Wegen Umzug ins

Gerichtsgebeude vorübergehend geschlossen.» Es befinden sich da, wie

man sieht, die moralischen und die orthographischen Defekte in schöner

Uebereinstimmung.

Daß alles möglich sei und man sich über nichts zu wundern habe, sagt

sich leichthin. In Wahrheit aber steht man bereits mit offenem Munde

und komplett fassungslos vor weit minder Erschütterndem als vor der

Verwandlung eines abgründigen Gewaltverbrechens und eines Sterbens

in vollkommener Verlassenheit in einen pfahlbürgerlichen
Fasnachtsscherz. Aber mit diesem widerlichen Unfug ist der Gipfel noch

nicht erreicht: Er war vielmehr erst damit erklommen, daß - nach

dem erwähnten Reporter - die Leute im Lokal gar nichts dabei zu

finden vermochten, daß die «Teufelsaustreiber von Ringwil» zum

Dekorationsmotto befördert wurden. Beizer und Kundschaft befanden

sich mithin auf der nämlichen Wellenlänge; aber das ist ein

lausiger Trost.

Der Fall macht immerhin deutlich, daß man die Unterentwickelten

nicht immer in Afrika suchen sollte.
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